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Mit Menschen zu Arbeiten macht Freude: Sie zu unterstützen und zu pflegen ist
eine wichtige und erfüllende Aufgabe. Das Bewegen von Menschen ist aber auch
mit hohen physischen Anforderungen verbunden. Hohe Druckbelastungen in der
Wirbelsäule und ungünstige Körperhaltungen zählen zu den häufigsten
Belastungsfaktoren im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Diese
können bei den Beschäftigten zu Muskel- und Skelett-Erkrankungen (MSE) und
Ausfallzeiten führen. Deshalb liegt es im Interesse jedes Unternehmens, die
arbeitsbedingten Ursachen von MSE der Beschäftigten im Blick zu haben. Ein
bewusster Umgang mit den Anforderungen beim Bewegen von Menschen erhöht
zusätzlich die Pflege-, Betreuungs- und Behandlungsqualität.

Auch psychische und soziale Aspekte der Arbeit stehen in Zusammenhang mit Rückenbeschwerden. Dies wurde durch
zahlreiche Studien nachgewiesen. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit spiegeln sich daher in einer
gesundheitsförderlichen Unternehmenskultur wieder, in der auch die psychische Belastung bei einer Tätigkeit
Berücksichtigung findet. Schließlich beeinflusst dies auch die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten.

Darüber hinaus sind Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege vom demografischen Wandel doppeltDarüber hinaus sind Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege vom demografischen Wandel doppelt
betroffen:betroffen:

Denn nicht nur die zu pflegenden Personen werden immer älter, auch das Durchschnittsalter der Beschäftigten steigt. Dazu
macht sich in vielen Teilen Deutschlands der Fachkräftemangel bemerkbar. Damit steigen die quantitativen Anforderungen an
das vorhandene Personal zusätzlich. Der damit einhergehende Zeitdruck kann sich unter anderem in Überlastungsanzeigen
und psychischen Erkrankungen widerspiegeln.

Einer solch komplexen Situation muss entsprechend auch mit einer Kombination verschiedener Maßnahmen begegnet werden.
Das Portal "Bewegen von Menschen" hilft Ihnen dabei!

Stand:07/2021
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Demografische EntwicklungDemografische Entwicklung

Beschäftigte in Pflegeberufen sind überdurchschnittlich häufig von Muskel-
Skelett-Erkrankungen betroffen. Dies trifft auch zunehmend für Beschäftigte im
Rettungsdienst sowie in Einrichtungen zur Betreuung von Menschen mit
Behinderung zu. 

Aufgrund der sich verändernden Arbeitswelt und der gesellschaftlichen
Entwicklung wird das Thema "Rückengerechtes Arbeiten" in den nächsten Jahren
zunehmend in den Mittelpunkt der Arbeit in Pflege- und
Betreuungseinrichtungen rücken. 

Wie die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft zeigt, steigt der Anteil
alter und pflegebedürftiger Menschen und somit auch der Bedarf an Pflege und Betreuung.

Veränderung der Anzahl gesetzlich Pflegebedürftiger 2020 bis 2060 (Prognose)Veränderung der Anzahl gesetzlich Pflegebedürftiger 2020 bis 2060 (Prognose)

Quelle: Eigendarstellung nach Zahlen aus: Jacobs, K., Kuhlmey, A., Greß, S., Klauber, J. & Schwinger, A. (Hrsg.). Pflege-Report 2019. Berlin: Springer online. S.
12 https://doi.org/10.1007/978-3-662-58935-9

Allerdings werden auch die Beschäftigten immer älter. Diese Tatsache tritt heutzutage deutlicher in das gesellschaftliche
Bewusstsein. Hierauf muss sich die Arbeitswelt einstellen, denn auf die Erfahrung der älter werdenden Beschäftigten kann und
soll nicht verzichtet werden. Arbeitsbedingungen sind daher so zu gestalten, dass Beschäftigte nicht vorzeitig aus
gesundheitlichen Gründen aus dem Berufsleben ausscheiden müssen.

Stand:07/2021
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Erhöhung der Versorgungsqualität sowie der Klientinnen- und KlientenzufriedenheitErhöhung der Versorgungsqualität sowie der Klientinnen- und Klientenzufriedenheit

Durch eine gelungene und konsequente Umsetzung rückengerechter Arbeitsweisen und dem Einsatz von Hilfsmitteln können
die Ressourcen der Klientinnen und Klienten besser genutzt werden. Auch lassen sich Transfers für Klientinnen und Klienten
sowie für die Beschäftigten angenehmer und gefährdungsärmer gestalten.

Rückengerechtes Arbeiten ist somit nicht nur aus Sicht der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sinnvoll. Auch die Pflege-
/Betreuungsqualität kann so gesteigert werden. Es ist davon auszugehen, dass sich so auch die Zufriedenheit der Klientinnen
und Klienten erhöhen lässt. Sie erfahren ein höheres Maß an Selbstbestimmung und Eigenständigkeit. Dies strahlt wiederum
positiv auf das Image der Einrichtung und trägt letztlich somit auch zum wirtschaftlichen Erfolg bei.
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Um sich im gesetzlichen Rahmen für die Prävention von Muskel-Skelett-
Erkrankungen (MSE) orientieren zu können, ist es hilfreich, Rechte, Pflichten,
Möglichkeiten und Grenzen zu kennen, die zur Erhaltung der Gesundheit der
Beschäftigten beitragen.

In Artikel 2 Grundgesetz (GG)Grundgesetz (GG) ist u. a. die körperliche Unversehrtheit als hohes
gesellschaftliches Gut benannt. Dies gilt auch bei der Arbeit. Im
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) wird das noch einmal ausdrücklich
festgeschrieben. Es dient dem Ziel, Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten
zu gewährleisten und zu verbessern (§ 1 ArbSchG). Um dieses Ziel zu erreichen,
verpflichtet der Gesetzgeber die Unternehmensleitung dazu, erforderliche und
geeignete Maßnahmen zu ergreifen (§ 3 ArbSchG). Um diese festzulegen, muss
eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und dokumentiert werden.
Schließlich sind die Beschäftigten über die umzusetzenden Maßnahmen zu unterweisen (§ 12 ArbSchG).

Ähnliches regelt die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ für einen noch größeren Personenkreis, nämlich für die
Mitgliedsbetriebe der Unfallversicherungsträger und all ihre Versicherten. Neben den Beschäftigten sind dies u. a.
ehrenamtliche Tätige, Schülerinnen und Schüler sowie Praktikantinnen und Praktikanten.

In Verordnungen werden die abstrakt und allgemein formulierten Gesetze für einzelne Gefährdungsbereiche konkretisiert. Bei
ihnen handelt es sich um sogenanntes, direkt anwendbares Recht. D. h.: Genau wie geschrieben muss es gemacht werden!

Drei für das Thema "Bewegen von Menschen" relevante Verordnungen werden hier exemplarisch kurz betrachtet.

So regelt die Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV) Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV), wie beim manuellen Umgang mit schweren Lasten vorzugehen
ist. An erster Stelle steht der Vermeidungsgrundsatz (§ 2 LasthandhabV). Entsprechend ist zunächst zu klären, ob eine Last
überhaupt manuell bewegt werden muss oder ob durch Organisation oder geeignete Arbeitsmittel erreicht werden kann, dass
die Last nicht manuell durch Beschäftigte bewegt werden muss. Kann dies nicht vermieden werden, gilt der Grundsatz der
Minimierung. Dabei hat die Unternehmensleitung anhand der Gefährdungsbeurteilung Schutzmaßnahmen festzulegen, durch
die die Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten möglichst reduziert wird. Weiterhin regelt die Verordnung
die Berücksichtigung der physischen Eignung und die Unterweisung der Beschäftigten.

Die LasthandhabV ist auch für Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege anzuwenden. Die DGUV
Information 207-022 „Bewegen von Menschen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege – Hilfestellung zur
Gefährdungsbeurteilung nach der Lastenhandhabungsverordnung“ zeigt, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen sinnvoll in
betriebliche Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten umgesetzt werden können.

Die Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV)Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) regelt, bei welchen Tätigkeiten eine arbeitsmedizinische Vorsorge
verpflichtend durchzuführen ist, angeboten oder auf Wunsch der Beschäftigten ermöglicht werden muss. Werden Beschäftigten
Tätigkeiten übertragen, bei denen wesentlich erhöhte physische Belastungen, die mit Gesundheitsgefährdungen für das
Muskel-Skelett-System verbunden sind (z. B. Heben, Ziehen, Tragen von Lasten, Bewegen von Menschen), ist den
Beschäftigten regelmäßig eine arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten (§ 5 ArbMedVV, Anhang Teil 3 Ziff. 2.4).

Das Medizinproduktegesetz (MPG)Medizinproduktegesetz (MPG) regelt Hersteller-, Betreiber- und Anwenderpflichten von Medizinprodukten. Im Vordergrund
steht die Sicherheit dieser Produkte und der Patienten- und Patientinnenschutz. Wartung und Instandsetzung werden in der
Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV)Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV) geregelt. Eine nicht bestimmungsgemäße Anwendung bzw. eine
Anwendung ohne Erfahrung und Kenntnis oder ohne Einweisung kann insbesondere in der professionellen Pflege
haftungsrechtliche Konsequenzen haben.

Stand:07/2021
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Es gehört zu den ersten Pflichten der Unternehmensleitung, eine
Gefährdungsbeurteilung entsprechend § 5 Arbeitssschutzgesetz (ArbSchG)
durchzuführen und darin Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren festzulegen. Die
Pflicht zur dokumentierten Gefährdungsbeurteilung wird in der DGUV Vorschrift 1
und in allen Verordnungen zum Arbeitsschutzgesetz umfassend wiederholt.
Damit wird die große Bedeutung dieses Instruments unterstrichen.

Die Lastenhandhabungsverordnung (LastHandHabV) fordert dies in § 2 Abs. 2 für
alle Tätigkeiten, bei denen Lasten bewegt werden. Somit ist es notwendig, solche
Tätigkeiten auch in der Pflege und Betreuung genau zu ermitteln, um geeignete und wirksame Maßnahmen zur Prävention von
Muskel- und Skelett-Erkrankungen ableiten zu können.

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und die staatlichen Arbeitsschutzbehörden haben ein systematisches Vorgehen
für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung festgelegt. Dieses Vorgehen sollte auch bei der Beurteilung der Gefährdungen
des Muskel- und Skelett-Systems in der Pflege und Betreuung angewendet werden. In der DGUV Information 207-022 wird
gezeigt, wie dies systematisch gelingen kann.

Das Vorgehen bei der Gefährdungsbeurteilung erfolgt in sieben aufeinander aufbauenden Schritten.

Dabei sind 

1. Aufgabenbereiche und Tätigkeiten festzulegen (z. B. Grundpflege im Bett), 
2. Gefährdungen zu ermitteln (z. B. Belastung beim zur Seite drehen einer Person im Bett), 
3. Gefährdungen zu beurteilen/zu bewerten/einzuschätzen (z. B. wie häufig ein Mensch im Bett gedreht wird), 
4. Maßnahmen festzulegen (z. B. ein kleines Hilfsmittel wie die Gleitmatte verwenden), 
5. Maßnahmen durchzuführen (z. B. ausreichend Gleitmatten zur Verfügung stellen und anwenden), 
6. Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu prüfen (z. B. regelhafter und fachkundiger Einsatz der Hilfsmittel),
7. Maßnahmen anzupassen und Gefährdungsbeurteilung fortzuschreiben.

Das ArbSchG legt in § 4 eine Maßnahmenhierarchie fest. Technische (T) Maßnahmen sind organisatorischen (O) Maßnahmen
vorzuziehen. Organisatorische Maßnahmen sind personenbezogenen (P) Maßnahmen vorzuziehen (TOP-Modell). Grund für die
Festlegung dieser Reihenfolge ist die Erkenntnis, dass die Anwendung technischer Maßnahmen (z. B. der Einsatz von
Hilfsmitteln wie Liftern) die größte Wirksamkeit hat. Organisatorische Maßnahmen umfassen z. B. die Logistik der Hilfsmittel
(Beschaffung, Wartung, Hygiene, Lagerung etc.). Personenbezogene Maßnahmen wie die ergonomische Arbeitsweise wirken
immer nur so gut, wie Beschäftigte diese umsetzen können oder wollen. Wichtig für die Wirksamkeit ist es, diese Hierarchie zu
beachten, in der Praxis ist es aber notwendig, auch immer die jeweils anderen Bereiche zu beachten. Technik ist nicht
selbstwirksam, sie funktioniert nur, wenn sie richtig organisiert wird und die Personen damit umgehen können.

Stand:07/2021
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Physikalisch gesehen kann der menschliche Körper ebenso als Last angesehen
werden wie jeder Gegenstand. Das manuelle Bewegen von Menschen in der
Pflege und Betreuung stellt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen eine sehr
hohe Belastung dar. Hier spricht man von einer „wesentlich erhöhten
körperlichen Belastung“. Ob eine solche Belastung bei einer konkreten Tätigkeit
vorliegt, muss die Unternehmensleitung feststellen (Gefährdungsbeurteilung).

Häufig besteht eine große Unsicherheit, wie die Gefährdungen beim manuellen
Bewegen von Menschen beurteilt werden können. Die sogenannten „Sicher„Sicher
gefährdenden Tätigkeiten“gefährdenden Tätigkeiten“ bieten hier eine Grundlage zur Erstellung der
Gefährdungsbeurteilung.

Beim Bewegen von Menschen wurden 11 sicher gefährdende Tätigkeiten identifiziert. Werden diese ohne Hilfsmittel
ausgeführt, ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass es zu einer zu hohen Belastung der Lendenwirbelsäule (LWS) der
Beschäftigten kommt. Von einer zu hohen Belastung ist auszugehen, wenn die Druckkraft an der Bandscheibe L5/S1 den Wert
von 2500 Newton bei Frauen und 3200 Newton bei Männern überschreitet. Dies entspricht dem Anheben einer Last von 10
Kilogramm bei Frauen und 20 Kilogramm bei Männern. Tatsächlich zeigen die Forschungsergebnisse, dass je nach Ausführung
bei den 11 Tätigkeiten Druckkräfte erzeugt werden, die dem Anheben einer Last von 25 Kilogramm und mehr entsprechen
(siehe Menüpunkt Forschung).

Gemeinsam ist allen diesen Tätigkeiten, dass sie im Pflege- und Betreuungsalltag täglich vorkommen. Die Beschäftigten
übernehmen einen erheblichen Teil des Körpergewichts des zu bewegenden Menschen und/oder agieren dabei in einer
ungünstigen Körperhaltung, die durch starkes Vorbeugen, Seitneigung und oftmals gleichzeitiger Verdrehung des Oberkörpers
charakterisiert ist. Gegebenenfalls kommt das Arbeiten mit Schwung hinzu.

Zusätzliche Belastungen ergeben sich aus ungünstigen Körperhaltungen, dem Heben und Tragen von Lasten und dem
Schieben und Ziehen z. B. von Betten und Rollstühlen (siehe Menüpunkt Betten-/Patiententransport).

Stand:07/2021

Folgende Tätigkeiten werden als „Sicher gefährdende TätigkeitenSicher gefährdende Tätigkeiten “ bezeichnet.

Kommen diese Tätigkeiten vor, muss reagiert werden!

1. a) Einen Menschen im Bett aus waagerechter Rückenlage aufsetzen oder zurücklegen
b) Einen Menschen im Bett aus waagerechter Rückenlage aufsetzen oder zurücklegen mit Hochstellen des Kopfteils

2. Einen Menschen im Bett aus waagerechter Rückenlage auf die Bettkante setzen oder zurück.
3. Einen Menschen ohne dessen Hilfe umsetzen (Bettkante – Stuhl, Rollstuhl – Toilette o. ä.)
4. Einen Menschen aus ungünstiger Sitzposition in den Stand helfen oder zurück zum Sitzen bringen
5. Einen Menschen in die Badewanne hinein- oder hinausheben
6. Einen Menschen im Bett in Richtung Kopfende bringen
7. Einen Menschen von Bett zu Liege, Bett o. ä. heben
8. a) Einen Menschen aus dem Liegen am Boden zum Sitzen aufrichten

b) Einen Menschen aus dem Sitzen am Boden zum Stand aufrichten
9. Einen Menschen zum Unterschieben oder Entfernen des  Steckbeckens anheben

10. a) Anheben eines Beines
b) Anheben beider Beine

11. Tragen von Menschen über eine Entfernung von mehr als 5 Metern ggf. mit Hilfsmitteln

Eine ausführliche Darstellung findet sich in Anlage 2 der DGUV Information 207-022.
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In Zusammenarbeit der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW) mit mehreren Forschungsinstituten wurde die Belastung
der Lendenwirbelsäule bei der Pflege und Betreuung von Menschen erfassbar,
berechenbar und darstellbar gemacht. Zusammengenommen verweisen die
vorgestellten Ergebnisse immer wieder darauf, dass nur mit einer integrativen,
ganzheitlichen Herangehensweise und intensivem Hilfsmitteleinsatz die
Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) erreicht werden kann. Es
gehört zu den wichtigen Aufgaben der an der Prävention beteiligten Institutionen
und Expertinnen bzw. Experten, den Führungskräften und Beschäftigten diese
Erkenntnisse zu vermitteln und entsprechende Konsequenzen für eine
Prävention von MSE abzuleiten.

Erkenntnisse aus der Forschung zur Belastung der Lendenwirbelsäule (LWS)
können mithilfe verschiedener Ansätze gewonnen werden, z. B.:

Die GrundlagenforschungGrundlagenforschung zur Höhe der Druckbelastung der LWS erfolgt in der Regel im Laborversuch. Dies liegt daran, dass
diese Belastung nicht direkt an der Bandscheibe gemessen werden kann. Deshalb werden komplexe externe
Messeinrichtungen und Körperhaltungserfassungssysteme und Programme zur Simulation der Reaktionen und Kräfte im
menschlichen Körper benötigt. Dies macht Forschung in diesem Bereich aufwendig und teuer.
InterventionsstudienInterventionsstudien hingegen testen in der Regel eine Maßnahme an Beschäftigten, wobei zwei oder mehr Gruppen
miteinander verglichen werden. Beispielsweise wird eine ergonomische Arbeitsweise unter Verwendung von Hilfsmitteln
einer Maßnahme gegenübergestellt, die z. B. eher eine Verbesserung der Fitness als Ziel hat. Beide Maßnahmen werden z.
B. hinsichtlich des Schmerzempfindens verglichen. Diese Studien sind oftmals nur auf der personenbezogenen Ebene
angesiedelt und haben deshalb nur einen darauf begrenzten Aussagewert. Sie entstehen in der Mehrzahl als Master- oder
Doktorarbeiten und sind weniger aufwendig als Laborstudien.

An dieser Stelle werden die wichtigsten Ergebnisse der Grundlagenforschung und deren Interpretation für die Prävention
dargestellt. Es wird deshalb auf das im Anhang aufgeführte Literaturverzeichnis zu den wissenschaftlichen Veröffentlichungen
verwiesen.

Forschungsstudie „Lendenwirbelsäulenbelastung bei ausgewählten Pflegetätigkeiten mitForschungsstudie „Lendenwirbelsäulenbelastung bei ausgewählten Pflegetätigkeiten mit
Patiententransfers“Patiententransfers“

Das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo) hat im Auftrag und unter wissenschaftlicher Begleitung der
BGW in einer Laborstudie die (bio-)mechanische Belastung der Lendenwirbelsäule von professionell Pflegenden bei Tätigkeiten
in der Pflege und Betreuung untersucht, die mit dem Bewegen von Menschen verbunden sind. Diesen Tätigkeiten wird eine
hohe Belastung der Lendenwirbelsäule zugeschrieben. Untersucht wurden die verschiedenen Tätigkeiten mit eher aktiven und
eher passiven Patienten jeweils mit einem Gewicht von 65 bzw. 90 Kilogramm.

Das Ziel der Studie war:

quantitativ die Belastung der Lendenwirbelsäule mithilfe verschiedener Indikatoren zu beschreiben,
das Risiko für die Belastung zu bewerten,
mit den Ergebnissen die Ermittlung der arbeitstechnischen Voraussetzungen nach dem sog. Mainz-Dortmunder
Dosismodell (MDD) für die Beurteilung der Berufskrankheit BK 2108 „Bandscheibenbedingte Er-krankungen der
Lendenwirbelsäule“ zu unterstützen,
Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung zu untersuchen und
Möglichkeiten für eine biomechanisch fundierte Prävention im Hinblick auf die Arbeitsplatzgestaltung, die Arbeitsweise
und den Einsatz von kleinen Hilfsmitteln abzuleiten.

Stand:07/2021
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Die Messungen haben gezeigt, dass die Lendenwirbelsäulenbelastungen
der professionell Pflegenden weit höher sind, als jahrelang angenommen
wurde. D. h. diese Belastungen wurden lange unterschätzt. Das Maß der
Belastung lässt sich zwar durch eine ergonomische Körperhaltung und
ergonomische Bewegungsabläufe kombiniert mit der Nutzung der
Ressourcen der zu bewegenden Menschen reduzieren, aber nicht immer
auf ein schädigungsfreies Maß.

Der entscheidende Faktor in dieser Studie ist jedoch die Kombination
dieser Arbeitsweise mit der Verwendung von Kleinen Hilfsmitteln. Die
Umsetzung einer solch ganzheitlichen Herangehensweise kann bei
Tätigkeiten, bei denen kleine Hilfsmittel angewandt werden, die
Druckbelastungen im Bereich der Lendenwirbelsäule um bis zu zwei
Drittel reduzieren.

Die Abbildung zeigt, dass bei den drei sehr häufig praktizierten
Aktivitäten „Bewegen Richtung Kopfende“, „Verlagern an die Bettkante“
und „Umsetzen von der Bettkante in den Stuhl“ bei eher aktiven
Klientinnen und Klienten erst durch die Kombination von Hilfsmitteln und
ergonomischer Arbeitsweise die Druckkraft an der Bandscheibe L5/S1 bei
Frauen von 2500 N unterschritten werden können. Bei eher passiven oder
schwergewichtigen Menschen kann dieses Ziel jedoch in der Regel nicht
erreicht werden.

Forschungsstudie „Biomechanische Bewertung der Belastung der Lendenwirbelsäule von PflegepersonenForschungsstudie „Biomechanische Bewertung der Belastung der Lendenwirbelsäule von Pflegepersonen
beim Bewegen von schwergewichtigen Patienten“beim Bewegen von schwergewichtigen Patienten“

Eine andere Studie des IfADo und der BGW untersuchte in einer Laborstudie die (bio-) mechanische Belastung der
Lendenwirbelsäule von professionell Pflegenden beim Bewegen von schwergewichtigen Menschen (90 bis 150 Kilogramm
Körpergewicht) und dem Arbeiten zu zweit.

Die Forschungsergebnisse haben nicht nur die steigende Belastung der Beschäftigten mit zunehmendem Körpergewicht des zu
bewegenden Menschen bestätigt, sondern darüber hinaus auch eine erhebliche Steigerung der Belastung durch die
besonderen Körperausmaße (Körperumfang, aber auch Körperlänge) der schwergewichtigen Menschen aufgezeigt. Das
Bewegen schwergewichtiger Menschen ist bei der konventionellen, aber auch bei der optimierten Arbeitsweise ohne die
Mithilfe des zu bewegenden Menschen oftmals nicht mehr bzw. nicht schädigungsfrei möglich.

Bei schwergewichtigen, eher passiven Menschen zeigt es sich besonders, dass der Einsatz von technischen Hilfsmitteln wie z.
B. Liftern notwendig ist, um gefährdende Rückenbelastungen zu vermeiden.
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Manuelles Arbeiten zu zweitManuelles Arbeiten zu zweit

Im Rahmen der Forschung zu schwergewichtigen Menschen wurde
exemplarisch die Belastung der beiden professionell Pflegenden für das
Bewegen eines 130 Kilogramm-Patienten zu zweit in Richtung Kopfende
ermittelt. Die Ergebnisse für diese oftmals propagierte
Präventionsmaßnahme „Arbeiten zu zweit“ zeigen, dass es nicht möglich
ist, eine gleichartige Bewegung synchron auszuführen und somit eine
weitgehend gleichverteilte Belastung der professionell Pflegenden zu
erreichen. Die Aktionskräfte der jeweiligen Pflegenden sind sehr
unterschiedlich und bewegen sich bei einer Verteilung von 40 zu 60
Prozent bis zu Extremen von 20 zu 80 Prozent. Daraus folgt, dass das
Arbeiten zu zweit in der Regel keine wirksame Präventionsmaßnahme zur
Entlastung des Personals sein kann. Im Notfall oder zur Ergänzung
weiterer Maßnahmen (z. B. Einsatz von Hilfsmitteln, Sicherung des
Menschen beim Umlagern) ist das Arbeiten zu zweit ggfs. sinnvoll.

Forschungsstudie „Ableitung tätigkeitsspezifischerForschungsstudie „Ableitung tätigkeitsspezifischer
biomechanisch begründeter Handlungsanleitungen fürbiomechanisch begründeter Handlungsanleitungen für
rückengerechtes Bewegen von Patienten“rückengerechtes Bewegen von Patienten“

Eine weitere Studie des IfADo und der BGW untersuchte, ob sich tätigkeitsspezifische Merkmale von Beschäftigten und zu
bewegenden Menschen identifizieren lassen, die für eine geringere Belastung der Wirbelsäule der Beschäftigten verantwortlich
sind, um daraus biomechanisch begründete Handlungsanleitungen für eine optimierte Tätigkeitsausführung abzuleiten.

Es wurden 5 Kategorien identifiziert: Patientenmithilfe, Arbeitsweise, Oberkörperhaltung, Beinstellung und Krafteinsatz.

Daraus wurden tätigkeitsspezifische Handlungsanleitungen entwickelt, die wirkungsvoll zur Begrenzung der
Wirbelsäulenbelastung professionell Pflegender beim Bewegen von Menschen beitragen können. Zudem sind sog.
„übergeordnete“ Merkmale zu beachten wie die Einstellung der „Höhe der Bettfläche“, die intensive Verwendung „Kleiner
Hilfsmittel“ und das möglichst „symmetrische Arbeiten“ hinsichtlich Körperhaltung, -bewegung und Krafteinsatz.

Forschungsstudie „Messtechnische Analyse von ungünstigen Körperhaltungen bei Pflegekräften – EineForschungsstudie „Messtechnische Analyse von ungünstigen Körperhaltungen bei Pflegekräften – Eine
geriatrische Station im Vergleich mit anderen Krankenhausstationen“geriatrische Station im Vergleich mit anderen Krankenhausstationen“

Das Ziel dieser BGW-Studie war, herauszufinden, wie lange professionell Pflegende pro Schicht in einer nach vorn gebeugten
Haltung arbeiten und welche Faktoren das Auftreten dieser Oberkörperhaltung beeinflussen.

In dieser Studie wurden alle Oberkörper-Neigungen mit dem sogenannten CUELA-Messsystem (Computerunterstützte Erfassung
und Langzeitanalyse) bei Altenpflegekräften und Krankenpflegekräften aufgezeichnet. Insgesamt wurden 79 Frühdienste
analysiert:
27 in Altenpflegeheimen und 52 in Krankenhäusern.

Alle Messungen wurden durch Videoaufzeichnungen unterstützt. Die Messergebnisse wurden auf der Grundlage von
Empfehlungen aus einer Norm einer ergonomischen Bewertung unterzogen. Anschließend wurden die Ergebnisse der
Krankenhausstationen mit denen der Altenpflegestationen verglichen.

Ergebnisse: Die Gesamtdauer der Oberkörper-Neigungen pro Schicht war für Altenpflegeheim und Krankenhaus
unterschiedlich. Ein wesentlicher Faktor war das Ausmaß an Grundpflegetätigkeiten, die von den Pflegenden durchgeführt
wurden. Altenpflegekräfte arbeiteten doppelt so lang pro Schicht in vorgebeugter Haltung, verglichen mit Krankenpflegekräften.
Sie beugten sich ein Drittel häufiger pro Schicht.

FazitFazit

Die genannten Studien zeigen, dass es entscheidend für die Prävention von MSE ist, einen ganzheitlichen Ansatz gemäß
dem TOP-Modell zu vermitteln und das Bewusstsein u. a. für die Beschaffung und den Einsatz von Hilfsmitteln zu stärken.
Diese Erkenntnisse sind in die folgenden Einflussfaktoren und Maßnahmen eingeflossen.
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Ergonomisches Arbeiten ist ein wesentlicher Aspekt zur Prävention von Muskel-
Skelett-Erkrankungen (MSE). Die Möglichkeit jeder einzelnen Person
ergonomisch arbeiten zu können, wird dabei von verschiedenen Faktoren
beeinflusst. Im Folgenden werden einige bedeutsame Faktoren für eine
ergonomische Arbeitsweise bei der Bewegungsunterstützung aufgezeigt.

Für nahezu allen aufgezeigten Faktoren gibt es Anforderungen, die sich sowohl
an die Arbeitgebenden als auch an die Beschäftigten richten. Dies macht
deutlich, dass zur Prävention von MSE Kooperation bedeutsam ist. Nur dann
können die Einflussfaktoren gut wirken.

Als Faustregel kann hierzu festgehalten werden: Je mehr dieser Faktoren
berücksichtigt und kooperativ umgesetzt werden, desto leichter lässt sich
ergonomisches Arbeiten umsetzen.

Stand:07/2021
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Einrichtungen des Gesundheitswesens sind zunehmendem Wettbewerbsdruck
ausgesetzt und stehen sich gleichzeitig einem Mangel an Fachpersonal
gegenüber. So mit sind sie gezwungen, alle zur Verfügung stehenden
Leistungspotenziale und Ressourcen der vorhandenen Beschäftigten effektiv zu
nutzen. Der damit verbundene Arbeits- und Leistungsdruck erfordert daher, die
Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit stärker in den Fokus zu nehmen. Die
Entwicklung einer Unternehmenskultur, in der Sicherheit, Gesundheit und
Wertschätzung als integrierte Werte verankert sind und gelebt werden, erfordert
deshalb eine ganzheitliche Herangehensweise. Diese umfasst mehrere
Handlungsfelder, die je nach Größe des Unternehmens und
Branchenzugehörigkeit variieren können. Wichtig ist jedoch, alle Aspekte
miteinander zu verknüpfen.

Der veränderte Umgang mit arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren macht unter anderem deutlich, welchen Stellenwert die
Beschäftigten haben. Angesichts des wachsenden Mangels an Fachpersonals und des Umgangs mit den sich verändernden
Rahmenbedingungen bei der Beschäftigungsfähigkeit (Demografischer Wandel, Diversität, Inklusion), stehen heute viele
Unternehmen vor der Notwendigkeit, ihre Kultur zu verändern, nicht nur um wirtschaftlicher, schneller und effizienter zu
werden, sondern auch um die passenden Fachkräfte zu gewinnen – und diese auch an sich zu binden! 

Jedes Unternehmen bildet im Hinblick auf den Umgang miteinander und durch die Bewältigung gemeinsamer Aufgaben eine
Kultur, die sowohl in gemeinsamen Werten, Unternehmensethik, Normen und Haltungen ihren Ausdruck findet.
Unternehmenskultur und „Corporate Identity“ wirken dabei sowohl nach innen im Zusammenarbeiten der Beschäftigten als
auch im Auftreten des Unternehmens nach außen.

Was bedeutet Unternehmenskultur?Was bedeutet Unternehmenskultur?

Unternehmenskultur ist „die von einer Gruppe gehaltenen grundlegenden Überzeugungen, die deren Wahrnehmung,
Denken, Fühlen und Handeln maßgeblich beeinflussen und die insgesamt typisch für die Gruppe sind“ (Sackmann 2009).

Allgemein wird unter Unternehmenskultur ein System gemeinsam geteilter Muster des Denkens, Fühlens und Handelns
sowie der sie vermittelnden Normen, Werte und Symbole innerhalb einer Organisation oder eines Unternehmens
verstanden. Diese grundlegende Überzeugung gemeinsamer Werte, Normen und Einstellungen prägen die Entscheidungen,
die Handlungen und das Verhalten aller Organisationsmitglieder.

Damit wirkt die Unternehmenskultur auf jeder Ebene des Managements, beispielsweise bei der Entscheidungsfindung
(Partizipation der Beschäftigten), der Art und Weise zu führen (Führungsverhalten und Führungskultur), den Beziehungen
zu Kolleginnen und Kollegen (soziale Unterstützung) sowie zu den Menschen, die gepflegt, betreut oder versorgt werden.

Stand:07/2021
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Die bauliche Gestaltung von Räumen und Gebäuden hat großen Einfluss auf die
ergonomische Arbeitsweise beim Bewegen von Menschen. Beschäftigte denken
oft, dass sie darauf keinen Einfluss haben. Sie können jedoch z. B. Engstellen,
Stolperfallen etc. melden und haben so die Möglichkeit auf Veränderungen
hinzuwirken.

Im Portal "Bewegen von Menschen" wird nur allgemein auf bauliche Grundlagen
verwiesen - und auch nur auf solche, die für die ergonomische Arbeitsweise beim
Bewegen von Menschen förderlich sind.

Grundsätzlich gilt:
Räume müssen ihrem Zweck entsprechend immer ausreichend groß sein.

So muss z. B. in einem Pflege-/Bewohner-/Therapie-/Behandlungszimmer immer ausreichend Platz vorhanden sein, dass
Pflegebetten/ Liegen von zwei Seiten zugänglich sind und dass Verletzungsfreiheit durch ausreichend Platz für
Bewegungsspielraum gewährleistet ist.

Weitergehende Informationen zu baulichen Aspekten liefern u. a. die

Die hier aufgeführten Aspekte baulicher Gestaltung beziehen sich in erster Linie auf Betriebsstätten (z. B. Krankenhäuser,
Altenheime, Arztpraxen, usw.).

Aber auch bei Tätigkeiten in anderen Arbeitsstätten, z. B. in Privatwohnungen handelt es sich um Arbeitsplätze, bei denen die
Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten gewährleistet sein müssen. Deshalb sind Unternehmensleitungen auch dort
gefordert, in einer Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen zur Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen festzulegen.

Stand:07/2021

Arbeitsstättenverordnung
DGUV Information 207-016 „Neu und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes –
Basismodul“, 
DGUV Information 207-017 „Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes –
Anforderungen an Funktionsbereiche“, 
DGUV Information 207-027“ Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes –
Pflegebereiche“.
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Alle pflege- und betreuungsrelevanten Räume müssen barrierefrei zugänglich
sein.

Die barrierefreiebarrierefreie Gestaltung des menschlichen Lebensraumes berücksichtigt
menschliche Fähigkeiten und Voraussetzungen aller Art. Somit profitieren
letztlich alle Menschen von ihr: Kinder, große oder kleine Menschen,
Schwangere, alte Menschen, Menschen mit dauerhaften oder temporären
Einschränkungen etc.

Unter behindertengerechterbehindertengerechter Gestaltung wird im Allgemeinen nur eine
nachträgliche Anpassung vorhandener Gegebenheiten unter Berücksichtigung
individueller Einschränkungen verstanden. Dies entspricht gesellschaftlich
betrachtet dem Prinzip der IntegrationIntegration. Hierbei wird davon ausgegangen, dass es eine Mehrheitsgesellschaft gibt, in die
kleinere Minderheiten integriert werden müssen.

Zentraler Leitgedanke der 2006 verabschiedeten UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist jedoch
das Prinzip der InklusionInklusion. Danach sollen Menschen mit Behinderung von Beginn an in allen Lebensbereichen der Gesellschaft
teilhaben können. Dies bedeutet, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so flexibel gestaltet sein müssen, dass
jedem Menschen Teilhabe möglich ist. Im baulichen Bereich ist die Umsetzung der UN-Konvention nur durch eine barrierefreie
Gestaltung möglich.

Konkrete Hinweise zur Umsetzung der Barrierefreiheit sind u. a. in der DIN 18040 Barrierefreies Bauen und in der technischen
Regel für Arbeitsstätten „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ (ASR V3a.2) zu finden.

Stand:07/2021
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Hilfsmittel zum Bewegen von MenschenHilfsmittel zum Bewegen von Menschen

Bei den hier vorgestellten Hilfsmitteln handelt es sich um Medizinprodukte nach
dem Medizinproduktegesetz. Die Bezeichnungen können in der Praxis variieren.

Der sach- und fachgerechte Einsatz von geeigneten Hilfsmitteln kann nicht nur
die körperliche Belastung der Beschäftigten reduzieren, sondern schafft neben
Pflegequalität auch Lebensqualität für die zu betreuenden Menschen. Denn sie
ermöglichen oft den vermehrten Einsatz verbliebener Bewegungsressourcen.
Zudem wird die Sicherheit für die Pflegenden und die zu pflegende Person
erhöht.

Mit Hilfsmitteln können sowohl die Beschäftigten als auch die zu pflegende Person gemeinsam die Aktivitäten des täglichen
Lebens besser und vor allem sicherer bewältigen.

Grundsätzlich wird bei den Hilfsmitteln zum Bewegen von Menschen zwischen Hilfsmitteln zur Bewegungsunterstützung und
Hilfsmitteln zur Positionsunterstützung unterschieden. Hilfsmittel zur Bewegungsunterstützung werden wiederum unterteilt in
technische und kleine Hilfsmittel.

Voraussetzungen zum Einsatz von HilfsmittelnVoraussetzungen zum Einsatz von Hilfsmitteln

Hilfsmittel müssen in ausreichender Anzahl zum personenbezogenen Einsatz zur Verfügung stehen und bewegungsorientiert/
ressourcenorientiert eingesetzt werden!

Grundsätzlich dürfen alle Hilfsmittel gemäß § 4 Abs. 2 Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV) durch Beschäftigte
nur verwendet werden, wenn diese die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzen. Der Umgang mit
ihnen muss praktisch geübt werden. Falsch angewendet können die Hilfsmittel sowohl die Beschäftigten als auch die zu
pflegende Person schädigen. Die sach- und fachgerechte Nutzung kann beispielsweise durch entsprechend eingewiesene
professionelle Pflegende oder geschulte Fachkräfte vom Fachhandel oder den Herstellenden vermittelt werden. Und hier gilt
auch: Unterweisungen im Umgang mit Arbeitsmitteln sind gemäß Lastenhandhabungsverordnung und DGUV Vorschrift 1
regelmäßig – mindestens einmal jährlich zu wiederholen.

Die Hilfsmittel müssen an Körpergröße, Körperumfang und Gewicht (Traglast) des zu bewegenden Menschen ebenso angepasst
sein wie an seine Bewegungsmöglichkeit und sein Krankheitsbild (Funktionsbild).

Die Benutzung muss den zu bewegenden Menschen - soweit möglich - sorgfältig erklärt werden.

Die Hilfsmittel müssen regelmäßig nach Angaben der Herstellenden instand gehalten, ggf. gewartet und Instand gesetzt
werden (§ 7 MPBetreibV). Dafür haben die Betreibenden (nach § 2 der MPBetreibV) zu sorgen.

Stand:07/2021
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Weiterhin müssen die Hilfsmittel von den Anwendenden vor jedem Einsatz auf einen ordnungsgemäßen Betriebszustand
überprüft und sachgerecht hygienisch aufbereitet werden. Sie dürfen nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend betrieben und
angewendet werden (§ 4 Abs. 1 MedBetreibV).

Auswahl der HilfsmittelAuswahl der Hilfsmittel

Die Auswahl der geeigneten Hilfsmittel für den jeweiligen Bereich sollte auf Grundlage der anfallenden Pflegeaktivitäten, dem
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und der Produktübersicht erfolgen. Die Beschäftigten sollten aktiv an der engeren
Auswahl der Hilfsmittel beteiligt werden. Um Zweckmäßigkeit, Handhabbarkeit, sicherheitstechnische Aspekte und Ergonomie
beurteilen zu können, ist es ratsam, einen Kriterienkatalog zu erstellen, wie z. B.: 

Erprobung der HilfsmittelErprobung der Hilfsmittel

Die Hilfsmittel sollten den Beschäftigten für einen längeren Zeitraum zum Testen zur Verfügung gestellt werden. Während dieser
Zeit soltten diese dann auch intensiv erprobt sowie anschließend anhand eines Kriterienkatalogs (s. o.) beurteilt werden. Vor
dem Probelauf der Hilfsmittel muss eine sach- und fachkundige und praxisgerechte Unterweisung durchgeführt werden. Hier
kann das Beratungsangebot der Herstellenden und des Vertriebs (Probestellung) hilfreich sein.

BedarfsermittlungBedarfsermittlung

Nach Ende der Probephase wird der konkrete Bedarf anzuschaffender Hilfsmittel bestimmt. Die Beschäftigten sind wieder aktiv
zu beteiligen. Hier fließen z. B. folgende Kriterien ein: 

Anzahl und Unterstützungsbedarf der zu versorgenden Personen 
Bauliche Gegebenheiten 
Aufbewahrungsmöglichkeiten
Reservebedarf aufgrund hygienischer Aufbereitung

Eignung für die jeweilige Klientel (z. B. Körpergröße, Bewegungsfähigkeit) 
einfache Handhabung 
Funktionsqualität: z. B. Rutschhemmung bzw. Gleitfähigkeit 
Geräusch des Materials (z. B. Quietschen, Lautstärke) 
Haptik 
scharfe Kanten oder angebrachte Griffe 
Hautfreundlichkeit 
Speichelfestigkeit 
einfache Reinigung und Desinfektion 
Preis-Leistungsverhältnis 
Häufigkeit des Einsatzes 
Wiederverwendbarkeit (möglichst wenig Einmal- und Wegwerfartikel) 
multifunktionale Einsatzmöglichkeiten
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Information während der NutzungsphaseInformation während der Nutzungsphase

Anwendungsmöglichkeiten und Funktionen von Hilfsmitteln werden ständig weiterentwickelt. Daher ist es ratsam, mit den
Herstellenden/dem Handel/ Expertinnen und Experten in Kontakt zu sein, um sich über den aktuellen Stand und die
Erfahrungen, die beim Einsatz der Hilfsmittel gewonnen wurden, auszutauschen. Erfolgsfaktoren für die Einführung sind: 

Integration in das Qualitätsmanagementsystem oder in die Leitlinien des Unternehmens 
Förderung durch das Management (z. B. Kommunikation, Transparenz) 
Kalkulation ausreichender finanzieller Mittel für Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Qualifizierung 
Standard für hygienische Aufbereitung, Prüfung, Wartung 
systematisches Qualifizierungskonzept 
innerbetriebliche Fortbildung (Führungskräfte und Beschäftigte) 
Hilfsmittel-Unterweisung durch eine sach- und fachkundige Person 
ganzheitlicher Ansatz: Verknüpfung von ressourcenorientierter Arbeitsweise, ergonomischer Arbeitsweise und
Einsatz von Hilfsmitteln 
Integration in Pflege-/Bewegungsplan, Therapiekonzept
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Hilfsmittel müssen, sofern im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung eine
Gefährdung des Bewegungsapparates der Beschäftigten ermittelt wurde, von der
Unternehmensleitung in ausreichender Anzahl und in geeigneter Art zum
personenbezogenen Einsatz bereitgestellt werden. In der Pflege und Betreuung
kann regelhaft von solchen Gefährdungen ausgegangen werden. Daher muss
sichergestellt sein, dass ein entsprechendes Budget für die Beschaffung und
Wartung von Hilfsmitteln bereitsteht. Dies gilt grundsätzlich für jeden Betrieb.

Allerdings haben zu versorgende Menschen auch persönlich Anspruch auf
Hilfsmittel, wenn diese zur Erleichterung der Pflege dienen, zur Linderung von
Beschwerden beitragen und/oder eine selbstständigere Lebensführung
ermöglichen. Es handelt sich dann um personenbezogene Hilfsmittel. Hier
kommen unterschiedliche Kostenträger infrage.

Die Krankenkasse kann als Kostenträger infrage kommen, wenn es darum geht, den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern
oder einer drohenden Behinderung vorzubeugen bzw. diese auszugleichen (§ 33 SGB V). Der Anspruch auf Versorgung mit
Hilfsmitteln zum Behinderungsausgleich hängt bei stationärer Pflege nicht davon ab, in welchem Umfang eine Teilhabe am
Leben der Gemeinschaft noch möglich ist (§ 33 Abs. 1 SGB V), z. B. der Anspruch auf einen individuell angepassten Rollstuhl,
auch wenn man den Rollstuhl nicht selbstständig bedienen kann.

Die Pflegekasse kommt als Kostenträger infrage, wenn Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI vorliegt und die
Pflegeerleichterung im Vordergrund steht. Der Antrag für die Kostenübernahme eines Hilfsmittels kann auch ohne ärztliche
Verordnung bei der Pflegekasse (nicht Krankenversicherung) gestellt werden (SGB XI).

Auch Unfallversicherungsträger, Rentenversicherungsträger, das Integrationsamt und das Sozialamt können im Einzelfall
Kostenträger sein.

Eine Verordnung kann bei dem jeweiligen Kostenträger eingereicht werden und/oder die Abwicklung dem Fachhandel
übergeben werden.

Unabhängig von der Kostenübernahme durch die oben aufgeführten Kostenträger bleibt die Unternehmensleitung in der Pflicht,Unabhängig von der Kostenübernahme durch die oben aufgeführten Kostenträger bleibt die Unternehmensleitung in der Pflicht,
nach Lastenhandhabungsverordnung und Arbeitsschutzgesetz die Kosten für die Hilfsmittelbereitstellung zu tragen.nach Lastenhandhabungsverordnung und Arbeitsschutzgesetz die Kosten für die Hilfsmittelbereitstellung zu tragen.

Das ist wichtig für Sie als UNTERNEHMENSLEITUNGDas ist wichtig für Sie als UNTERNEHMENSLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass Hilfsmittel in ausreichender Anzahl zum personenbezogenen Einsatz und in geeigneter Art zur
Verfügung stehe.

Das ist wichtig für Sie als BESCHÄFTIGTEDas ist wichtig für Sie als BESCHÄFTIGTE

Fordern Sie die Bereitstellung der notwendigen Hilfsmittel und nutzen Sie diese, wann immer erforderlich.

Stand:07/2021
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Für rückengerechtes Arbeiten in der Pflege gibt es verschiedene Konzepte:

Technisch orientierte Modelle, die hauptsächlich Hilfsmittel, z.B. Lifter, verwenden
Orthopädisch und biomechanisch basierte Ansätze, die das Körperbewusstsein der Beschäftigten bei den alltäglichen
Bewegungs- und Transferaufgaben verbessern und zu wirbelsäulenentlastenden Arbeitstechniken führen
Modelle, die das Bewegen eines Patienten als Interaktion zwischen Pflegekraft und Patient verstehen. Damit sollen sowohl
pflegerische Ziele, z.B. die Mobilisierung des Patienten, als auch eine Reduzierung von Wirbelsäulenbelastungen bei
Beschäftigten erreicht werden
Präventionskonzepte, die die genannten Modelle kombinieren

Obwohl sich die Konzepte deutlich unterscheiden, findet man bestimmte Grundsätze fast überall wieder.

Das richtige Pflegekonzept gibt es nicht. Welche Möglichkeit der
rückengerechten Arbeitsweise jeweils angewendet wird, muss im Einzelfall entschieden werden.

Aktivitas-Pflege®Aktivitas-Pflege®

Dieses Konzept ist auf die Aktivierung des Patienten ausgerichtet. Ursprünglich wurde es für Schlaganfall- und motorisch
gestörte Patienten entwickelt. Es sieht vor, individuelle Ressourcen zu unterstützen und zu erweitern.

Physiologische Bewegungsmuster werden nach der Analyse der Situation bewusst auf die
Patienten übertragen. Dabei treten die Pflegeschwerpunkte in der Zielgruppe
“Schlaganfallpatienten” in den Vordergrund. Des Weiteren werden Bestandteile aus der
Kinästhetik, der Bobath-Therapie, der basalen Stimulation und aus anderen Konzepten,
die die Wahrnehmung fördern, miteinander verknüpft.

Sowohl die Praktizierenden als auch die Patienten erfahren eine Sensibilisierung in Bezug
auf ihre Bewegungsabläufe. Somit trägt dieses Konzept auch positiv zum
rückengerechten Arbeiten bei.

Das Konzept wurde von der Krankenschwester und Diplom-Medizinpädagogin Prof.
Marlies Beckmann entwickelt.

Bobath-KonzeptBobath-Konzept

Das “Bobath-Konzept” ist empirisch aufgebaut. Es wurde 1943 von Berta Bobath entwickelt. Sie erkannte, dass sich die
Spastik in Abhängigkeit von der Lagerung und Stellung des Körpers entwickelt. Die neurologischen Grundlagen erarbeitete ihr
Ehemann, der Neurologe Dr. Karel Bobath.

Die Ziele des Bobath-Konzeptes lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Verbesserung der hemiplegischen Seite in Koordination mit der gesunden Seite
Wiedererlernen verloren gegangener Bewegungsfähigkeiten
Hemmung der Spastizität, der abnormen Haltungs- und Bewegungsmuster
Entwicklung der Körpersymmetrie und des Gefühls von Körpermitte
Verhindern von Schmerzen und Kontrakturen
Erhöhung der Selbstständigkeit und Sicherheit in alltäglichen Situationen

Der Fokus des Bobath-Konzeptes liegt auf dem Patienten.
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KinaestheticsKinaesthetics

Das Wort “Kinaesthetics” setzt sich aus KINESIE (Bewegung) und AETHETICS (Wahrnehmung) zusammen.

Das Kinästhetik®-Konzept wurde von den Verhaltenskybernetikern Dr. Lenny Maietta
und Dr. Frank Hatch entwickelt.

Kinästhetik schult die eigene Bewegungswahrnehmung. In der Pflege findet eine
gemeinsame Bewegung mit dem Patienten statt, die analysiert und auf das individuelle
Bewegungsmuster des Patienten ausgerichtet wird.

Die pflegende Person fördert die Gesundheit des Patienten, indem sie ihn dabei
unterstützt, sich selbst zu bewegen. Dadurch werden innere Prozesse wie die Atmung
oder die Durchblutung angeregt.

Kinästhetik versteht sich nicht nur als ein Lernmodell, sondern auch als ein Konzept zur Gesundheitsentwicklung. Mit
kinästhetischer Sensibilisierung können Verletzungen vermieden und es kann rückengerecht gepflegt werden.

Ergonomico-KonzeptErgonomico-Konzept

Das Konzept zur Prävention von Muskel- und Skeletterkrankungen und insbesondere von Rückenbeschwerden wurde vom
Forum fBB entwickelt.

Die Ressourcen der Patienten zu erhalten und zu verbessern und gleichzeitig die
körperliche Belastung zu reduzieren, sind die Ziele dieses Konzeptes. Hierzu verknüpft
es die ergonomische Arbeitsweise in Pflege und Betreuung mit der
ressourcenorientierten Arbeitsweise zur Förderung der Gesundheitsentwicklung von
Patienten und mit dem situationsorientierten Einsatz von Hilfsmitteln.

Zugrunde gelegt wurden das Konzept TOPAS-R der Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), Erkenntnisse aus verschiedenen
Forschungsprojekten sowie die europäischen Empfehlungen der Arbeitsgruppe
Ergonomie der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS).

Rückengerechter Patiententransfer in der Kranken- und AltenpflegeRückengerechter Patiententransfer in der Kranken- und Altenpflege

Das Präventionsprogramm wurde unter ärztlicher Leitung gemeinsam mit Praktikern aus
der Pflege entwickelt. Das Hauptziel war es, durch Senkung mechanischer Belastung beim
Bewegen von Patienten Rückenschmerzen und Rückenerkrankungen vorzubeugen. Die
Empfehlungen beruhen auf orthopädischen und biomechanischen Untersuchungen und
auf den Grundsätzen der Ergonomie. Am Beispiel typischer Pflegeaufgaben wird
exemplarisch die Anwendung der Prinzipien des rückengerechten Patiententransfers
vermittelt. Mithilfe dieser Prinzipien können Pflegekräfte unter Nutzung eigener
Kompetenzen und Erfahrungen die anfallenden Transferaufgaben rückengerecht
verrichten.

Das Programm stellt kein eigenständiges Pflegekonzept dar, lässt sich aber mit allen
wichtigen Pflegekonzepten kombinieren. Zum Programm gehört ein spezifisches
Vermittlungs- und Umsetzungskonzept durch Instruktoren, die sich als hauseigene Experten weiterentwickeln und als feste
Instanz in der Einrichtung etablieren sollen. Der Umsetzungsprozess ist teamorientiert und beinhaltet die Schulung aller
Mitarbeiter, Praxisbegleitung und -beratung durch Instruktoren sowie Auswertung, ergänzende Maßnahmen und
Auffrischungsangebote.
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RückenschuleRückenschule

Voraussetzungen für eine rückengerechte Arbeitsweise sind die Berücksichtigung biomechanischer Grundprinzipien und eine
gute eigene körperliche Konstitution. Eine Pflegekraft muss das entsprechende Körpergefühl sowie die erforderliche
Muskelkraft und Gelenkbeweglichkeit zur Durchführung rückengerechter Bewegungsabläufe besitzen.

Eine “arbeitsplatzbezogene Rückenschule” bietet die Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu verbessern. Die Teilnahme versetzt die
Pflegekräfte in die Lage, Bewegungsabläufe am Arbeitsplatz rückengerecht zu gestalten. Sie erkennen die Bedeutung von
Funktionsgymnastik, Kräftigungs-, Dehnungs- und Entspannungsübungen für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit.
Eine rückengerechte Verhaltensweise im Beruf ist nur in Kombination mit einem rückengerechten Verhalten im Privatleben
möglich.

Ziel:Ziel:

Die Teilnehmer sollen in der Lage sein, selbstständig zu entscheiden, was für ihre Gesundheit wichtig ist und fähig sein, dies
sowohl im Berufsleben als auch im Alltag zu beachten und umzusetzen.

TOPAS-RTOPAS-R

Das ganzheitliche Konzept der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) zur Prävention von
Muskel- und Skeletterkrankungen, insbesondere von Rückenbeschwerden in der Pflege und Betreuung, verbindet alle Elemente
des betrieblichen Arbeitssystems zu einer ganzheitlichen Präventionsstrategie.

Leitmotiv für TOPAS-R ist der durch das Arbeitsschutzgesetz und die
Lastenhandhabungsverordnung gesetzlich vorgeschriebene Schutz der Beschäftigten in Bezug
auf Gefährdungen für das Muskel- und Skelett-System.

Die BGW zeigt mit TOPAS-R, wie den vielfältigen Ursachen von Muskel- und
Skeletterkrankungen, insbesondere den Rückenbeschwerden, mit Maßnahmen auf
verschiedenen Ebenen begegnet werden kann.

Das Konzept basiert auf dem Wissen, dass es bei den Maßnahmen zum Arbeitsschutz und zur
Gesundheitsförderung eine Hierarchie gibt: Technisch/Baulich (T) vor Organisatorisch (O) vor
Personenbezogen (P). Die Abkürzungen AS und R stehen für Arbeitsschutz und Rücken.
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Die Organisation der Arbeit kann entscheidenden Einfluss auf physische und
psychische Belastungen der Beschäftigten nehmen. Häufig resultieren hohe
Belastungen aus einem Missverhältnis zwischen vorhandenem oder
eingeplantem Personal und zu erledigenden Tätigkeiten. Zudem belasten
Schichtarbeit, mangelnde Dienstplanzuverlässigkeit und dadurch bedingte
Einschränkungen im Privatleben die Beschäftigten. Der Zusammenhang
zwischen psychischen und sozialen Belastungen und Rückenbeschwerden ist
inzwischen hinreichend belegt. Daher sollte Arbeit so organisiert werden, dass
alle Arten von Belastung für die Beschäftigten nach Möglichkeit möglichst weit
reduziert werden können. Hierzu lassen sich verschiedene Aspekte der
Arbeitsorganisation z. B. Personaleinsatzplanung oder Schnittstellen zu anderen
Abteilungen/ Einrichtungen betrachten.

Dies kann generalisiert auf eine komplette Einrichtung betrachtet werden, aber auch bezogen auf bestimmte Arbeitsbereiche
(z. B. Station, Wohnbereich, Therapie, Privathaushalt, Praxis) und auf die Durchführung einzelner Arbeitstätigkeiten.

Stand:07/2021
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DienstvereinbarungenDienstvereinbarungen sind Verträge zwischen der Unternehmensleitung und der
gewählten Vertretung der Beschäftigten. Aus einer Dienstvereinbarung
erwachsen sowohl der Unternehmensleitung als auch den betroffenen
Beschäftigten verbindliche Rechte und Pflichten z. B. zum Thema
„Dienstkleidung“.

DienstanweisungenDienstanweisungen sind – wie auch ArbeitsanweisungenArbeitsanweisungen – verbindliche
Arbeitsaufträge der Unternehmensleitung an die Beschäftigten z. B. zur
Gestaltung von Arbeitsabläufen.

Dienstanweisungen und -vereinbarungen helfen z. B. Arbeitsabläufe zu
strukturieren und so die Nutzung von Hilfsmitteln zur Bewegungsunterstützung
zu etablieren. Sie sorgen zudem bei den Beschäftigten für Orientierung, wenn z.
B. die Eigenschaften geeigneter Arbeitsschuhe für die Pflege und Betreuung beschrieben werden. Gleichzeitig können
Dienstanweisungen und -vereinbarungen zur Unterstützung notwendiger Unterweisungen genutzt werden.

Die Unternehmensleitung ist somit gut beraten, geeignete Dienstanweisungen zu erlassen und Dienstvereinbarungen
abzuschließen. Wichtig ist, dass die Nichtbeachtung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen nicht ignoriert wird, sondern
zumindest thematisiert und sogar geahndet wird. Es handelt sich dabei schließlich um einen Verstoß gegen den Arbeitsvertrag.
Daneben können auch Verabredungen unterhalb der Ebene von Dienstvereinbarungen getroffen werden.
Dienstvereinbarungen/ - anweisungen hebeln geltendes Recht nicht auf!

Das ist wichtig für Sie als UNTERNEHMENSLEITUNGDas ist wichtig für Sie als UNTERNEHMENSLEITUNG

Deutlich formulierte Dienstanweisungen und -vereinbarungen helfen, Arbeitsabläufe sinnvoll zu strukturieren.

Das ist wichtig für Sie als BESCHÄFTIGTEDas ist wichtig für Sie als BESCHÄFTIGTE

Dienstanweisungen und -vereinbarungen dienen vielfach Ihrer Gesunderhaltung.
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Pflege- und Betreuungssysteme werden durch zwei Eigenschaften
charakterisiert: das Prinzip und die Organisationsform. Das Prinzip macht
Aussagen über den Grad der „Orientierung am Menschen“ und somit auch über
den Grad der Vollständigkeit der Tätigkeit (z. B. Funktionspflege, Primary
Nursing). Die Organisationsform hingegen beschreibt lediglich die
organisatorische Gestaltung der Pflege/Betreuung (vgl. Schieron 2003). Dies
bedeutet vereinfacht: Wie hoch ist die Anzahl der Personen, die von einer Pflege-
oder Betreuungsperson versorgt werden und wo (örtlich betrachtet) sind die
Beschäftigten zuständig (z. B. Bereichspflege, Zimmerpflege)?

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass unter dem Gesichtspunkt physischer
Belastungen das Arbeiten in rein funktionalen, tätigkeitsorientierten Systemen
eher ungünstig ist. Müssen einzelne Beschäftigte beispielsweise alle
Bewegungsunterstützungen leisten, während andere Beschäftigte ausschließlich Dokumentationsarbeiten erledigen, stellen
sich einseitige körperliche Belastungen ein.

Das Arbeiten in prozessorientierten Systemen ist hier vorteilhafter. Die Zuständigkeit für die komplette Versorgung einer
definierten Anzahl zu pflegender oder betreuender Personen durch einzelne Beschäftigte verringert einseitige Belastungen.

Die körperliche Belastung für einzelne Beschäftigte ist umso geringer, wenn sich die belastenden Tätigkeiten auf viele
„Rücken“ verteilen und regelmäßig durch weniger belastende Tätigkeiten unterbrochen werden. Eine solche Aufteilung der
beruflichen Tätigkeiten ist am ehesten in prozessorientierten Systemen möglich.
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Unterweisungen sind fester Bestandteil der Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz.

Da Gesetzgebung und Unfallversicherungsträger Unterweisungen für essenziell
halten, werden sie in Gesetzen und Unfallverhütungsvorschriften gefordert, z. B. 

Arbeitsschutzgesetz (§ 12) 
Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 29)
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ (§§ 4, 31) 
Medizinproduktbetreiberverordnung (§ 10) 
Lastenhandhabungsverordnung (§ 4). 

Unterweisung bedeutet, jemanden „wissend“, „könnend“ und „wollend“ zu
machen. So sollen Beschäftigte befähigt werden, ihre jeweiligen Tätigkeiten unter Kenntnis möglicher Gefährdungen und
entsprechender Schutzmaßnahmen ausüben zu können und auch zu wollen – theoretisch und praktisch!

Wer muss unterweisen?Wer muss unterweisen?

Grundsätzlich ist immer die Unternehmensleitung zur Unterweisung der Beschäftigten verpflichtet (§ 12 Arb- SchG). Sie kann
jedoch Aufgaben an Führungskräfte oder andere Personen übertragen (vgl. Kap. 1.4), ohne jedoch die Gesamtverantwortung für
die Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu verlieren. In der Regel sind die direkten Vorgesetzten für die Unterweisungen
zuständig.

Wer darf unterweisen?Wer darf unterweisen?

Unterweisungen müssen von fach- und sachkundigen Personen durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass Vorgesetzte
Unterweisungen nicht immer selber durchführen können und dürfen. Sie bleiben dann jedoch in der Verpflichtung, für die
Unterweisung der Beschäftigten zu sorgen. Dies kann dann z. B. durch Organisation von Unterweisungen unter Einbindung
fach- und sachkundiger Personen geschehen. Organisiert ein Betrieb zentral Unterweisungen, liegt die Aufgabe der
Vorgesetzten vielleicht nur darin, darauf zu achten, dass alle Beschäftigten daran teilnehmen.

Bei Unterweisungen zur Bewegung/Bewegungsunterstützung hilfebedürftiger Menschen sollten z. B. entsprechend
ausgebildete bzw. qualifizierte Beschäftigte eingesetzt werden. Selbstverständlich können auch externe Trainerinnen und
Trainer eingesetzt werden. Andere Fachleute wie Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder Mitarbeitende des betriebsärztlichen
Dienstes können ebenfalls hinzugezogen werden.

Wer muss unterwiesen werden?Wer muss unterwiesen werden?
alle Beschäftigten, 
Auszubildende und Praktikanten, 
Teilnehmende am Bundesfreiwilligendienst, 
ehrenamtlich Tätige, 
Leiharbeitnehmerinnen und -nehmer.

Grundsätzlich liegt bei der Arbeitnehmerüberlassung die Pflicht zur Unterweisung beim Entleiher (§ 12 Abs. 2 ArbSchG).
Einrichtungen, die mit Arbeitnehmerüberlassung arbeiten, können zwar von einer grundsätzlichen Unterweisung der
Leiharbeitnehmerinnen und -nehmer durch den Verleiher ausgehen. Eine konkrete arbeitsplatz und aufgabenbezogene
Unterweisung ist jedoch am Einsatzort durchzuführen.

Stand:07/2021
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Welche Pflichtanlässe für Unterweisungen gibt es?Welche Pflichtanlässe für Unterweisungen gibt es?
Neueinstellung, 
Wiedereinstieg, 
Arbeitsplatzwechsel, 
Veränderungen von Arbeitsbedingungen oder Arbeitsabläufen (z. B. neue Pflegestandards oder OP- Techniken), 
Einführung neuer Arbeitsmittel oder Technologien (z. B. neue Lifter, Roboter), 
regelhafte Wiederholungsunterweisung.

Darüber hinaus sollten Unterweisungen bei besonderen Anlässen durchgeführt werden, z. B. 

nach einem Arbeitsunfall, 
beim Auftreten von Erkrankungsschwerpunkten, 
bei Feststellung von sicherheits- und gesundheitsschädigendem Verhalten.

Wo findet die Unterweisung statt?Wo findet die Unterweisung statt?

Grundsätzlich können Unterweisungen an unterschiedlichen Orten vorgenommen werden, auch in Seminarräumen. Dies hängt
jedoch immer auch vom Thema der Unterweisung ab. Je arbeitsplatzbezogener ein Thema ist, desto notwendiger ist es, die
Unterweisung 

am Arbeitsplatz oder 
an einem Beispielarbeitsplatz durchzuführen.

Wie sollte die Unterweisung erfolgen?Wie sollte die Unterweisung erfolgen?

Wenn möglich sollten Unterweisungen in bestehende Arbeitsabläufe
integriert werden. Dies ist z. B. im Rahmen von Dienstübergaben zumeist
möglich.

Unterweisungen beinhalten auf den Arbeitsplatz und/ oder die
Arbeitsaufgabe ausgerichtete Aspekte. Dies können relevante
Informationen oder auch mündliche oder schriftliche Anweisungen (z. B.
Dienst- oder Betriebsanweisungen) sein. Diese müssen dann für alle
verständlich erläutert werden.

Gerade für das Bewegen von Menschen ist jedoch eine rein theoretische
Erläuterung von Inhalten nicht ausreichend. Praktische Übungen sind
unabdingbar. Nur so kann das Ziel, jemanden „wissend, könnend und
wollend“ zu machen, gelingen.

Zur Unterweisung gehört auch die Dokumentation (§ 4 Abs. 1 DGUV Vorschrift 1). Darüber hinaus sollte die Qualitätssicherung
der Unterweisung gegeben sein. So sollten die Beschäftigten die Möglichkeit zum Feedback (z. B. durch Bewertungsbögen)
erhalten. Vorgesetzte sollten die Umsetzung der Unterweisungsinhalte überprüfen.

Das ist wichtig für Sie als UNTERNEHMENSLEITUNGDas ist wichtig für Sie als UNTERNEHMENSLEITUNG

Unterweisungen zu organisieren ist „Chef-/Chefinnensache“. Sie sind ein zentrales Instrument, um Beschäftigte zu
motivieren, die Weisungen der Vorgesetzten umzusetzen.

Das ist wichtig für Sie als BESCHÄFTIGTEDas ist wichtig für Sie als BESCHÄFTIGTE

Wenn Sie den Termin für eine Unterweisung verpasst haben, kümmern Sie sich selber darum, dass Sie dennoch
unterwiesen werden.

Auch wenn die Verantwortung bei der Unternehmensleitung liegt, haben Sie eine Mitwirkungspflicht!
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Die grundsätzlichen Gefährdungen und Präventionsmaßnahmen zum Bewegen
von Menschen sind für alle Arbeitsbereiche übertragbar. Dennoch weisen einige
Bereiche Besonderheiten zu diesem Thema auf. Einige davon werden an dieser
Stelle näher betrachtet. Dabei handelt es sich allerdings mehr um
Konkretisierungen der Gefährdungen und Präventionsmaßnahmen und damit
verbundener Organisationsaufgaben für die betrachteten Bereiche als um völlig
neue Aspekte zur Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen.

So wird hier beispielsweise der Arbeitsbereich ambulante Pflege betrachtet, der
jedoch auch stellvertretend für andere Berufsgruppen steht, die in den
Privatwohnungen erkrankter, hilfe- oder pflegebedürftiger Menschen tätig werden (z. B. Physiotherapeut*innen, entsprechend
qualifizierte medizinische Fachangestellte, Ärzt*innen).

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind sehr vielfältig, so das hier nur einige spezielle Hinweise gemacht werden
können.

Auch in speziellen Bereichen wie dem OP, in Funktionsbereichen, der Pathologie oder der Physio- oder Ergotherapie sind
spezielle Aspekte des Bewegens von Menschen zu beachten. Dabei ist es nicht von Belang, ob sich diese Bereiche in
Krankenhäusern, sationären Pflegeeinrichtungen oder in ärztlichen oder therapeutischen Praxen befinden.

Stand:07/2021
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Die ambulante Pflege wird hier stellvertretend für alle Berufsgruppen betrachtet,
die ihre Gesundheitsdienstleistung in Privatwohnungen hilfe- oder
pflegebedürftiger Menschen erbringen. Ein Großteil der hier aufgeführten
Aspekte ist auch auf diese Berufsgruppen (z. B. Physiotherapeutinnen und -
therapeuten) übertragbar.

Grundsätzlich gelten für die ambulante Pflege die gleichen Schutzziele und
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit wie in stationären
Einrichtungen. Da jedoch im privaten Umfeld der zu versorgenden Menschen
gearbeitet wird, muss eine Anpassung an diese Situation stattfinden.

Bezogen auf die ergonomische Arbeitsweise trifft dies insbesondere folgende
Bereiche:

ArbeitsorganisationArbeitsorganisation

Die Durchführung der Pflege in der Häuslichkeit ist u. a. davon gekennzeichnet, dass im Regelfall eine Person alleine tätig wird.
Unternehmensleitungen müssen daher die notwendige Unterstützung für die Beschäftigten durch andere Beschäftigte sowie
durch die Beschaffung benötigten Materials auch kurzfristig sicherstellen können.

Mit den zu versorgenden Menschen und ihren Angehörigen sind Vereinbarungen zu treffen, die sowohl den Versorgungsauftrag
für die Dienstleistung am Menschen als auch den Gesundheitsschutz der Beschäftigten beinhalten. So sollten vor oder zu
Beginn der Übernahme des Pflegeauftrags mit den Betroffenen gemeinsam folgende Rahmenbedingungen beurteilt und ggf.
optimiert werden: 

Arbeitsumgebung in der Häuslichkeit inklusive Planung und Absprache notwendiger Umgestaltungen (z. B. Entfernen von
Kabeln als Stolperfallen, Schaffung ausreichender Arbeitsflächen), 
Ressourcen und Bewegungsabläufe der pflegebedürftigen Person, 
Beschaffung, Anwendung und Einsatz geeigneter Hilfsmittel (z. B. elektrisch verstellbare Pflegebetten), 
Unterstützung durch Angehörige der pflegebedürftigen Person.

Grundsätzlich sollten mit den zu versorgenden Menschen und Angehörigen getroffene Absprachen dokumentiert werden (z. B.
in der Pflegedokumentation im Pflegevertrag). So macht die Unternehmensleitung deutlich, dass die Übernahme der
häuslichen Versorgung nur in Verbindung mit Maßnahmen zur Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten möglich ist.

ArbeitsplatzgestaltungArbeitsplatzgestaltung

Die Optimierung des Arbeitsplatzes bleibt auch im häuslichen Umfeld der zu versorgenden Menschen Aufgabe der
Unternehmensleitung. Sie ist dabei jedoch auf die enge Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden angewiesen. Dies
betrifft u. a. folgende Aspekte:

Beseitigen von Stolperfallen (z. B. Abkleben von Teppichkanten oder herumliegenden Kabeln), 
Entfernen von Teppichläufern auf glattem Untergrund, 
Schaffen von Bewegungsraum für die Beschäftigten und den Einsatz von Hilfsmitteln, 
Schaffen guter Lichtverhältnisse, 
Ergonomische Anordnung von Arbeitsflächen für die Beschäftigten.

Viele dieser Aspekte kommen nicht nur den Beschäftigten, sondern auch den pflegenden Angehörigen oder der
pflegebedürftigen Person zugute. Die Vermeidung von Stolperfallen ist beispielsweise ein zentraler Bestandteil der
Sturzprävention.

Verweigern die zu versorgenden Personen bestimmte notwendige Arbeitsschutzmaßnahmen (z. B. Hilfsmitteleinsatz), – was ihr
gutes Recht ist – und es gibt keine andere Möglichkeit, das angestrebte Schutzziel für die Beschäftigten zu erreichen, kann der
Versorgungsauftrag aus Sicht von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nicht angenommen werden. Solche Konstellationen
sollten mit den Kostenträgern (z. B. Pflege- und Krankenkassen) thematisiert werden.

Stand:07/2021
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Einsatz von HilfsmittelnEinsatz von Hilfsmitteln

Auch wenn die Durchführung der Pflege in privater Häuslichkeit geleistet wird, ist die Unternehmensleitung in der Pflicht, sich
um die Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten zu kümmern. Dies ist an manchen Stellen beim Hilfsmittelmanagement
komplexer und komplizierter als in einer stationären Einrichtung.

Der Einsatz und die Lagerung – insbesondere großer Hilfsmittel wie Lifter –
ist in der Häuslichkeit vonseiten der Pflegebedürftigen und ihrer
Angehörigen oft mit Vorbehalten belegt. Für sie bedeutet der Einsatz eines
Pflegedienstes zwar einerseits Hilfestellung, anderseits dringt der
Pflegedienst auch in die Privatsphäre der Menschen ein. Oftmals sind
zudem noch Veränderungen des häuslichen Wohnumfeldes notwendig.
Dazu ist immer die Zustimmung der Betroffenen erforderlich.

Sich in einer solch komplexen Situation mit Rücksicht auf die Wünsche der
Kundinnen und Kunden, aber auch auf die Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten zu verhalten, kann für Unternehmensleitungen eine große
Herausforderung sein. Dieser müssen sie sich allerdings stellen.

Es ist hilfreich, den zu versorgenden Menschen Argumente zu nennen, die diese inhaltlich nachvollziehen können. So spricht z.
B. für den individuellen Einsatz von Liftern:

die Steigerung von Pflegequalität und -sicherheit durch die Vermeidung von Überlastungen und Sturzgefahr auf Seiten der
pflegebedürftigen Person, 
die Erhaltung der Gesundheit und somit der kontinuierlichen Einsatzfähigkeit der pflegenden Personen.

Pflegebedürftige Personen haben z. B. nach § 40 SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz) Anspruch auf Pflegehilfsmittel und
technische Hilfen, die 

zur Erleichterung der Pflege, 
zur Linderung der Beschwerden und 
zur selbstständigen Lebensführung dienen.

Pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen können (alleine oder mit Unterstützung z. B. ihres häuslichen Pflegedienstes)
solche Hilfsmittel ohne Rezept der Hausarztpraxis beantragen. Dies sollte in enger Absprache zwischen den zu versorgenden
Menschen und dem Pflegedienst geschehen. Die Unternehmensleitung muss sicherstellen, dass alle notwendigen Hilfsmittel
zur Verfügung stehen. Insofern dient die Unterstützung der pflegebedürftigen Menschen in diesem Bereich auch zugleich dem
betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Zu beachten ist hier, dass 

das ausgesuchte Hilfsmittel für den geplanten Bewegungsablauf passend und sinnvoll ist, 
die Handhabung des Hilfsmittels durch die Beschäftigten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Unterweisungen vor
Nutzung eingeübt werden kann und 
die pflegebedürftige Person langsam an das Hilfsmittel gewöhnt wird und den Einsatzzweck verstehen kann. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch ein Anspruch auf Transferhilfsmittel über die gesetzliche
Krankenversicherung bestehen. Dann ist jedoch ein Rezept des Hausarztes nötig.

Das ist wichtig für Sie als UNTERNEHMENSLEITUNGDas ist wichtig für Sie als UNTERNEHMENSLEITUNG

Auch in der Häuslichkeit der zu versorgenden Menschen liegt die Verantwortung für eine sichere Arbeitsplatzgestaltung bei
Ihnen als Leitung.

Treffen Sie Absprachen mit den zu versorgenden Menschen und dokumentieren Sie diese Absprachen.

Das ist wichtig für Sie als BESCHÄFTIGTEDas ist wichtig für Sie als BESCHÄFTIGTE

Auch in der Häuslichkeit der zu versorgenden Menschen sind die Vorgaben der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes einzuhalten.
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Auch in der Pathologie werden Menschen bewegt. Hier ist der Transfer primär
nach ergonomischen Gesichtspunkten zu gestalten. Dies darf einen würdevollen
Umgang mit den Verstorbenen jedoch nicht ausschließen.

Es ist davon auszugehen, dass insbesondere folgende Transfers von
Verstorbenen oder Leichenteilen vorkommen: 

beim Verbringen in eine Kühlzelle (zur Aufbewahrung), 
bei Entnahme aus der Kühlzelle (z. B. zur Aufbahrung, zur Abholung durch
ein Bestattungsunternehmen), 
bei notwendigen Obduktionen (aus der Kühlzelle / auf den Obduktionstisch
 / herunter vom Obduktionstisch / in die Kühlzelle).

ArbeitsplatzgestaltungArbeitsplatzgestaltung

Bei der baulichen Gestaltung ist bereits im Rahmen der Planung zu berücksichtigen, dass ergonomisches Arbeiten ausreichend
Platz benötigt. So muss z. B. bei einer durchschnittlichen Sarggröße von 200cm x 70cm x 65cm der Bereich vor den Kühlzellen
und -boxen mindestens eine Breite von 3 Metern aufweisen, damit notwendige Rangierräume für den Einsatz von Hilfsmitteln
vorhanden ist. Auch um den Obduktionstisch sind entsprechende Rangierräume einzuplanen. Die Rangierräume sollten nicht
als Lagerfläche genutzt und so eingeschränkt werden.

Türen und Tore der Leichenaufbewahrungs- und Kühlräume sollten mindestens 1,70 Meter breit sein (DGUV Information 207-
017 „Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes – Anforderungen an
Funktionsbereiche“).

Bei Bodenbelägen ist neben hygienischen Anforderungen auch auf die leichtgängige Befahrbarkeit von Hilfsmitteln mit Rollen
zu achten.

Einsatz von HilfsmittelnEinsatz von Hilfsmitteln

Für die ergonomische Arbeitsweise beim Transfer von Verstorbenen/ Leichenteilen stehen inzwischen auch zahlreiche
Hilfsmittel zur Verfügung. Hierzu zählen u. a.

höhenverstellbare Leichenmuldenhubwagen (hydraulisch
oder elektrisch verstellbar),
höhenverstellbare Leichenmuldentransportwagen,
höhenverstellbare Scherenwagen,
Bodylifter (Leichenlifter),
Rollbretter,
Transfertücher,
Gleitfolien,
höhenverstellbarer Obduktionstisch.

Auch hier gilt, dass die zur Verfügung gestellten Hilfsmittel entsprechend ihres Zwecks sach- und fachgerecht verwendet
werden müssen.

Das ist wichtig für Sie als UNTERNEHMENSLEITUNGDas ist wichtig für Sie als UNTERNEHMENSLEITUNG

Planen und statten Sie auch Pathologien nach ergonomischen Grundsätzen aus.

Das ist wichtig für Sie als BESCHÄFTIGTEDas ist wichtig für Sie als BESCHÄFTIGTE

Auch in der Pathologie sind die Vorgaben der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes einzuhalten und z. B.
Hilfsmittel entsprechend zu nutzen.

Stand:07/2021
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Die grundsätzlichen Gefährdungen und Präventionsmaßnahmen zum Bewegen
von Menschen sind für alle Gruppen zu betreuender und zu pflegender
Menschen übertragbar. Dennoch gibt es beispielsweise besonders vulnerable
Personengruppen oder Klientinnen und Klienten, für die Präventionsmaßnahmen
anders gestaltet werden müssen.

An dieser Stelle werden daher Besonderheiten bei der Betreuung und Pflege
einerseits von Schwergewichtigen anderereits von Menschen mit kognitiven
Einschränkungen betrachtet.

Dabei handelt es sich allerdings in erster Linie um Konkretisierungen der
Gefährdungen und Präventionsmaßnahmen und damit verbundener
Organisationsaufgaben für die betrachteten Personengruppen als um völlig neue
Aspekte zur Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen.

Stand:07/2021
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Es hat sich gezeigt, dass gute Projekte und Maßnahmen zur Prävention von
Muskel- und Skelett-Erkrankungen oftmals im Sande verlaufen, wenn sie nicht
nachhaltig in einem Unternehmen implementiert sind. Um die Chance auf eine
nachhaltige Implementierung zu erhöhen, haben sich folgende Aspekte als
Erfolgsfaktoren bewährt.

Die systematische Vorgehensweise mithilfe eines Regelkreises.
Die Kombination verschiedener Managementsysteme.
Die Einbindung von internen und externen Expertinnen und Experten.
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Neben dem Arbeitsschutzmanagement mit seinen wesentlichen Bestandteilen
der Gefährdungsbeurteilung und dem betrieblichen Gesundheitsmanagement
gibt es in Einrichtungen des Gesundheitswesens zahlreiche weitere
Managementsysteme, wie beispielsweise ein Pflege-, Hygiene-, Umwelt- sowie
ein Qualitätsmanagement. Daher ist es sinnvoll, die Aspekte der
Arbeitssicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten mit bereits bestehenden
Managementsystemen zu verknüpfen oder zum Beispiel in einem einzigen
Managementsystem zusammen zu führen.

Diese begriffliche Zusammenführung hat sich inzwischen auch unter dem
Begriff Management für Sicherheit und Gesundheit Management für Sicherheit und Gesundheit  etabliert. Dadurch kann eine
ganzheitliche und nachhaltige Verbesserung des Wirtschaftens unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten sowie
eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten zu betreuenden Menschen,
Auftragnehmerinnen und -nehmern sowie Besucherinnen und Besuchern des Unternehmens erreicht werden. Mittels
regelmäßiger Evaluation betrieblicher Aspekte und Gefährdungen können z. B. gezielt die Bereiche ermittelt werden, in denen
zwingender Handlungsbedarf besteht. Die daraus resultierenden Maßnahmen können daher aus den unterschiedlichen
Handlungsfeldern sinnvoll miteinander verknüpft werden.

Um unnötige Dokumentationsarbeit zu vermeiden, können aufgrund der zwischenzeitlich angepassten Strukturen der
entsprechenden Regelwerke und der damit verbundenen Synergieeffekte, die daraus resultierenden Anforderungen
weitgehend in die bestehende QM-Dokumentation integriert werden. Auch andere Systemintegrationen sind fast beliebig
kombinierbar, da die zwischenzeitlich weiterentwickelten Normen wie die DIN ISO 45001 alle eine gemeinsame Grundstruktur
und zahlreiche Übereinstimmungen besitzen.So sind Kompatibilität und Konfliktfreiheit der Inhalte gewährleistet und auch die
einheitliche Verwendung von Begrifflichkeiten ist im Rahmen der zurückliegenden Revisionen erheblich verbessert worden.

Durch die gemeinsame Zertifizierung von Qualitäts-, Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutzmanagementsystemen lassen
sich Aufwendungen und Kosten vermindern.
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